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Amtliche Bekanntmachungen 
 
 
Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfsburg 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) in Verbindung mit den §§ 1 ff. des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 91) hat der Rat der 
Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 11.02.2026 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Wolfsburg beschlossen: 
 
§ 1 Organisation und Aufgaben 
 
(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr ist eine eigenständig organisierte Einrichtung der Stadt Wolfsburg. 2Sie 

besteht aus den in den Ortsteilen  
 
  Almke,  
  Barnstorf, 
  Brackstedt, 
  Ehmen,  
  Fallersleben,  
  Hattorf,  
  Hehlingen,  
  Heiligendorf,  
  Kästorf,  
  Mörse,  
  Neindorf,  
  Neuhaus,  
  Nordsteimke,  
  Reislingen, 
  Stadtmitte, 
  Sülfeld,  
  Velstove,  
  Vorsfelde,  
  Warmenau und  
  Wendschott 
 

unterhaltenen Ortsfeuerwehren. 3Die Ortsfeuerwehren Fallersleben und Vorsfelde sind als Schwer-
punktfeuerwehren, die Ortsfeuerwehren Brackstedt, Ehmen, Hehlingen, Heiligendorf und Stadtmitte 
sind als Stützpunktfeuerwehren und die anderen Ortsfeuerwehren sind als Grundausstattungsfeu-
erwehren nach § 1 Abs. 1 der Niedersächsischen Feuerwehrverordnung (Nds. FwVO vom 
30.04.2010 (Nds. GVBl. S. 185, 284), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. April 2025 (Nds. 
GVBl. 2025 Nrn. 25, 27)) eingerichtet. 

 
(2) Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr bilden gemeinsam die Feuerwehr der Stadt Wolfsburg 

und erfüllen die der Stadt Wolfsburg obliegenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brand-
schutzgesetz. 

 
(3) Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über eine eigene Führungsstruktur, bestehend aus der Stadtbrand-

meisterin oder dem Stadtbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und den 
Ortsbrandmeisterinnen oder den Ortsbrandmeistern sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
tretern. 

 
(4) Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt gemäß der Alarm- und Ausrückordnung (AAO) die Abarbeitung 

ihrer zugewiesenen Einsätze.  
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(5) Die Freiwillige Feuerwehr organisiert die Ausbildung ihrer Mitglieder in Eigenregie und führt regel-

mäßige Übungen sowie Schulungen durch. 
 
(6) 1Die Freiwillige Feuerwehr ist für die Pflege und ordnungsgemäße Nutzung der ihr zugewiesenen 

Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung verantwortlich. 2Sie meldet eigenständig Bedarfe an den Ge-
schäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz und wirkt bei der Beschaffung neuer Ausrüstung im 
Rahmen der städtischen Vorgaben mit. 

 
(7) 1Die Ortsfeuerwehren können zur Unterstützung ihrer Aufgaben einen Förderverein gründen, der 

rechtlich unabhängig agiert. 2Die Fördervereine sind befugt, Spenden einzuwerben und Veranstal-
tungen durchzuführen, um ihre Jugendarbeit, Mitgliederwerbung und die Kameradschaft zu fördern, 
soweit dies mit den gesetzlichen und kommunalen Vorgaben vereinbar ist. 

 
§ 2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wolfsburg wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadt-

brandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 9 NBrandSchG). 2Sie oder er ist im Dienst 
Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 3Im Verhinderungsfalle 
nimmt die 1. stellvertretende Stadtbrandmeisterin oder der  
1. stellvertretende Stadtbrandmeister, im Falle deren oder dessen Verhinderung die  
2. stellvertretende Stadtbrandmeisterin oder der 2. stellvertretende Stadtbrandmeister die Vertretung 
in allen Dienstangelegenheiten wahr und ist dabei ebenfalls Vorgesetzte oder Vorgesetzter im 
Dienst. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Stadt Wolfsburg erlassene „Dienstanweisung für die 

Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg“ zu beach-
ten. 

 
(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-

gaben gemäß dieser Satzung verantwortlich, insbesondere für die Einsatzbereitschaft der Freiwilli-
gen Feuerwehr und die Aus- und Fortbildung ihrer Mitglieder.  

 
(4) 1Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister sowie zwei Stellvertreterinnen oder Stellver-

treter werden gemäß § 20 Abs. 5 Satz 2 NBrandSchG in einer hierfür einberufenen Ortsbrandmeis-
terdienstversammlung für die Dauer von sechs Jahren vorgeschlagen. 2Die Abstimmung über die 
Vorschläge erfolgt schriftlich und geheim. 3Über die Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die den wesentlichen Ablauf, die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, den Verlauf 
des Verfahrens sowie die Abstimmungsergebnisse dokumentiert. 4Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist dem Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zur Prüfung zuzuleiten. 5Die Mehr-
heit wird nach der Zahl der tatsächlich bestellten Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister so-
wie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter ermittelt. 6Vorgeschlagen ist die Person, die mehr 
als die Hälfte der Stimmen dieser Mitglieder auf sich vereinigt. 7Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. 8Die Ernennung erfolgt durch Beschluss des Rates 
der Stadt in öffentlicher Sitzung gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 NBrandSchG. 9Stimmberechtigt sind die 
Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die 
in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen oder von der Stadt mit der entsprechenden Funktion kom-
missarisch beauftragt worden sind.  

 
(5) Sowohl die Ortsbrandmeisterinnen oder Ortsbrandmeister und die stellvertretenden Ortsbrandmeis-

terinnen oder stellvertretenden Ortsbrandmeister sowie die Mitglieder des Stadtkommandos können 
Kandidatinnen und Kandidaten für das Vorschlagsverfahren einbringen. 

 
(6) 1Das Hausrecht in den zentralen Einrichtungen der Stadtfeuerwehr, insbesondere in Gebäuden und 

Liegenschaften, die nicht einer einzelnen Ortsfeuerwehr zugeordnet sind, wird im Auftrag der Stadt 
Wolfsburg durch die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister ausgeübt und durchgesetzt. 
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2Sie oder er ist befugt, den Zutritt zu regeln, die Ordnung und Sicherheit sicherzustellen sowie Ver-
stöße unmittelbar zu unterbinden. 3Bei schwerwiegenden Fällen kann sie oder er ein Hausverbot 
anregen. 4Die formale Entscheidung über ein öffentlich-rechtliches Hausverbot obliegt der Stadt 
Wolfsburg als Trägerin der Einrichtung. 

 
§ 3 Leitung der Ortsfeuerwehr 
 
(1) 1Die jeweilige Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). 2Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstan-
gelegenheiten durch die stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Ortsbrand-
meister. 3Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Stadt Wolfsburg erlassene „Dienstanweisung für die 

Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfsburg“ zu 
beachten. 

 
(3) 1Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister sowie deren oder dessen Stellvertreterin oder 

Stellvertreter werden gemäß § 20 Abs. 6 NBrandSchG in einer Mitgliederversammlung der jeweili-
gen Ortsfeuerwehr für die Dauer von sechs Jahren vorgeschlagen. 2Die Abstimmung über die Vor-
schläge erfolgt schriftlich und geheim. 3Über die Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die den wesentlichen Ablauf, die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, den Verlauf 
des Verfahrens sowie die Abstimmungsergebnisse dokumentiert. 4Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist dem Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zur Prüfung zuzuleiten. 5Die Mehr-
heit wird nach der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ermittelt. 6Vorgeschlagen ist 
die Person, die mehr als die Hälfte der Stimmen dieser Mitglieder auf sich vereinigt. 7Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. 8Die Ernennung erfolgt 
durch Beschluss des Rates der Stadt in öffentlicher Sitzung gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 NBrandSchG. 
9Stimmberechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung der jeweiligen Ortsfeuerwehr mit Aus-
nahme der Doppelmitglieder. 

 
(4) 1Das Hausrecht in den Feuerwehrhäusern und sonstigen Gebäuden der jeweiligen Ortsfeuerwehr 

wird im Auftrag der Stadt Wolfsburg durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister aus-
geübt und durchgesetzt. 2Sie oder er ist befugt, den Zutritt zu regeln, die Ordnung und Sicherheit 
innerhalb der ihnen zugeordneten Einrichtungen sicherzustellen sowie Verstöße unmittelbar zu un-
terbinden. 3Bei schwerwiegenden Fällen kann sie oder er ein Hausverbot anregen. 4Die formale 
Entscheidung über ein öffentlich-rechtliches Hausverbot obliegt der Stadt Wolfsburg als Trägerin der 
Einrichtung. 

 
§ 4 Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 
 
(1) 1Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabtei-

lung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen 
Führerinnen und Führer und stellvertretende Führerinnen und Führer der taktischen Feuerwehrein-
heiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp für die Dauer von vier Jahren. 2Die Anhörung erfolgt im Rah-
men einer Mitgliederversammlung. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer je-

weiligen taktischen Einheit. 
 
(3) 1Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister können die Führungskräfte der Ortsfeuerwehr 

nach Maßgabe des § 10 Abs. 5 Satz 1 Nds. FwVO abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Führungskraft: 

 
a) die Dienstpflichten grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat oder 
b) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört hat oder 
c) die innerbetrieblichen Abläufe erheblich gestört hat oder 
d) die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann. 
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3Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit 
der Ortsfeuerwehr und die betroffene Führungskraft anzuhören. 4Der abberufenen Führungskraft 
wird der bisherige Dienstgrad belassen. 5Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister sind 
über die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 

 
§ 5 Stadtkommando 
 
(1) 1Das Stadtkommando unterstützt die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister. 2Dabei ob-

liegen dem Stadtkommando insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr inner-
halb der Stadt Wolfsburg und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 

b) Beteiligung bei der Erstellung des Teilhaushaltsplanes des Geschäftsbereichs Brand- und 
Katastrophenschutz für den Bereich Freiwillige Feuerwehr,  

c) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Be-
ratung bei deren Entsendung zu Lehrgängen,  

d) Beteiligung bei der Planung und Durchführung von Übungen, soweit sie die Freiwillige Feu-
erwehr betreffen 

e) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheits-
bestimmungen,  

f) Beteiligung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 
g) Überwachung der Pflege und Wartung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände, 
h) Unterstützung bei der Förderung der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, 
i) Mitwirkung bei der Erstellung von für die Freiwillige Feuerwehr relevanten Regelungen (z. B. 

Dienstanordnungen, Dienstanweisungen, Dienstliche Bekanntgaben, Verfahrensanweisun-
gen, Alarm- und Ausrückeordnung),  

j) den Vorschlag zur Berufung von Ehrenbrandmeisterinnen oder Ehrenbrandmeistern,  
k) Beantragung und Verleihung von Ehrenzeichen. 

3In Angelegenheiten, die keinen zeitlichen Aufschub dulden und daher unaufschiebbar sind, erfolgt 
die Abstimmung ausschließlich mit der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister. 4Einzelne 
Aufgaben können von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister oder dem Stadtkom-
mando innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr delegiert werden. 

 
(2) Das Stadtkommando besteht aus: 
 

a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter, 
b) der 1. stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. stellvertretenden Stadtbrandmeis-

ter und der 2. stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 2. stellvertretenden Stadt-
brandmeister als stimmberechtigte Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

c) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,  
d) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,  
e) der Schriftwartin oder dem Schriftwart, 
f) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten, 
g) der Stadtfeuerwehrbereitschaftsführerin oder dem Stadtfeuerwehrbereitschaftsführer,  
h) der CBRN-Fachverbandsführerin oder dem CBRN-Fachverbandsführer und 
i) weiteren Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern als weitere stimmberechtigte Beisitze-

rinnen oder Beisitzer. 
 
(3) Die Stadtjugendfeuerwehrwartin oder der Stadtjugendfeuerwehrwart wird von der Stadtbrandmeis-

terin oder vom Stadtbrandmeister gemäß § 3 Abs. 3 der Ordnung für die Jugendfeuerwehr der Frei-
willigen Feuerwehr in das Stadtkommando berufen.  
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(4) Die Stadtfeuerwehrbereitschaftsführerin oder der Stadtfeuerwehrbereitschaftsführer und die CBRN-
Fachverbandsführerin oder der CBRN-Fachverbandsführer wird auf Vorschlag der Stadtfeuerwehr-
bereitschaft bzw. des CBRN-Fachverbandes durch die Ortsbrandmeisterdienstversammlung für die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. 

 
(5) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Abs. 2 d) bis f) und i) werden nach einem Vorschlagsverfahren 

der Ortsbrandmeisterdienstversammlung von der Stadtbrandmeisterin oder vom Stadtbrandmeister 
für jeweils vier Jahre in das Stadtkommando berufen.  

 
(6) 1Die Kontaktsachbearbeiterin oder der Kontaktsachbearbeiter Freiwillige Feuerwehr nimmt an den 

Sitzungen des Stadtkommandos mit beratender Stimme teil. 2Weitere Vertreterinnen und Vertreter 
des Geschäftsbereichs Brand- und Katastrophenschutz nehmen auf Einladung an den Sitzungen 
des Stadtkommandos mit beratender Stimme teil. 

 
(7) 1Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann weitere sachkundige Personen zu Sit-

zungen des Stadtkommandos hinzuziehen. 2Diese haben kein Stimmrecht. 
 
(8) 1Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Buchst. c) 

bis i) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Stadtkommandos vorzeitig abbe-
rufen. 2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Umstände gegeben sind, die die vertrauensvolle und 
sachgerechte Zusammenarbeit im Stadtkommando erheblich beeinträchtigen. 

 
(9) 1Das Stadtkommando wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch viermal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist schriftlich oder durch elektroni-
sches Dokument unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 2Die Ladungsfrist kann in dringenden 
Fällen auf mindestens zwei Tage verkürzt werden. 3Das Stadtkommando ist einzuberufen, wenn die 
Stadt Wolfsburg oder mehr als die Hälfte der Stadtkommandomitglieder dies unter Angabe eines 
wichtigen Grundes verlangen. 4Anträge zur Änderung der Tagesordnung können mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten zugelassen werden. 

 
(10) 1Der Fristenlauf für die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der 

Absendung des elektronischen Dokuments. 2Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die 
der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister letztbekannte Adresse bzw. E-Mail-Adresse 
des Mitglieds. 3Mitglieder sind daher auch verpflichtet, Änderungen ihrer Kontaktdaten unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
(11) Das Stadtkommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte 

seiner Mitglieder anwesend ist. 
 
(12) 1Beschlüsse des Stadtkommandos werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefasst. 2Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 3Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen und werden nicht gezählt. 4Es wird offen abgestimmt. 5Abweichend davon wird, wenn ein 
Mitglied des Stadtkommandos es verlangt, geheim abgestimmt. 

 
(13) 1Über jede Sitzung des Stadtkommandos ist eine Niederschrift anzufertigen. 2Diese ist von der Stadt-

brandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister sowie von der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu 
unterzeichnen. Ist die Schriftwartin oder der Schriftwart nicht anwesend, erfolgt die Erstellung und 
Unterzeichnung durch eine andere anwesende Person. 4Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem 
Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zuzuleiten. 

 
§ 6 Ortsbrandmeisterdienstversammlung 
 
(1) 1Mitglieder der Ortsbrandmeisterdienstversammlung sind alle Ortsbrandmeisterinnen und Orts-

brandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die in das Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen oder von der Stadt mit der entsprechenden Funktion kommissarisch beauftragt worden sind. 
Ebenso gehören die Mitglieder des Stadtkommandos nach § 5 Abs. 2 der Versammlung an. 2Die 
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Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann weitere sachkundige Personen zu der Orts-
brandmeisterdienstversammlung hinzuziehen. 3Die sachkundigen Personen sowie die Mitglieder 
des Stadtkommandos haben kein Stimmrecht, sofern sie nicht zugleich Mitglieder im Sinne des Sat-
zes 1 sind. 

 
(2) Aufgaben der Ortsbrandmeisterdienstversammlung sind: 
 

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts der Stadtbrandmeisterin bzw. des Stadtbrand-
meisters, 

b) Durchführung von Vorschlagsverfahren gemäß § 2 Abs. 4 und weiteren durch das NBrand-
SchG vorgegebenen Fällen 

c) Vorschlagswahlen der weiteren Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 d) bis f) und i). 
 
(3) 1Das Vorschlagsverfahren für die weiteren Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 Buchst. d) 

bis f) und i) werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder durchgeführt. 2Die Ab-
stimmung über die Vorschläge erfolgt schriftlich und geheim. 3Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. 4Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 
(4) 1Die Ortsbrandmeisterdienstversammlung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrand-

meister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe 
der Tagesordnung schriftlich oder durch elektronisches Dokument einberufen. 2Die Ladungsfrist 
kann in dringenden Fällen auf mindestens zwei Tage verkürzt werden. 3Sie ist ebenfalls einzuberu-
fen, wenn die Stadt Wolfsburg dies unter Angabe eines wichtigen Grundes verlangt. 4Die Regelun-
gen aus § 5 Abs. 9 zur Änderung der Tagesordnung, § 5 Abs. 10 zum Fristenlauf der Ladung und 
zur Mitteilung von Änderungen der Kontaktdaten sowie § 5 Abs. 11 zur Beschlussfähigkeit gelten 
entsprechend. 

 
(5) Die Regelungen aus § 5 Abs. 13 zur Anfertigung, Unterzeichnung und Zuleitung von Niederschriften 

gelten entsprechend. 
 
§ 7 Ortskommando 
 
(1) 1Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister bei der Erfüllung 

ihrer oder seiner Aufgaben. 2Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 
2 Buchst. a) bis k) aufgeführten Aufgaben. 

 
(2) Das Ortskommando entscheidet unter Beachtung des NBrandSchG über die Aufnahme von Mitglie-

dern in die Ortsfeuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung 
der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes. 

 
(3) Das Ortskommando besteht aus: 
 

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter, 
b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister, 
c) mindestens einer Führerin oder einem Führer der taktischen Feuerwehreinheiten bei Grund-

ausstattungswehren, mindestens zwei Führerinnen und Führern der taktischen Feuer-
wehreinheiten bei Stützpunktfeuerwehren oder mindestens drei Führerinnen und Führern der 
taktischen Feuerwehreinheiten bei Schwerpunktfeuerwehren als stimmberechtigte Beisitze-
rinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

d) die Schriftwartin oder der Schriftwart, 
e) die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart, 
f) die Kinderfeuerwehrwartin oder der Kinderfeuerwehrwart, 
g) der Gerätewartin oder dem Gerätewart und 
h) der oder dem Sicherheitsbeauftragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 
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(4) 1Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Abs. 3 Buchst. d) bis h) werden von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vor-
schlag der Mitgliederversammlung bzw. bei der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehr-
wart von der Jugendfeuerwehrgruppe und bei der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuer-
wehrwart von der Kinderfeuerwehrgruppe für die Dauer von vier Jahren bestellt. 2Trägerinnen und 
Träger anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
Dauer von vier Jahren in das Ortskommando aufgenommen werden. 3Die Schriftwartin oder der 
Schriftwart sowie die Funktionsträgerin oder der Funktionsträger der Öffentlichkeitsarbeit können 
darüber hinaus auch Mitglieder aus der Altersabteilung sein. 

 
(5) 1Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Ab-

satz 3 Satz 1, Buchst. c) bis h), bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, nach Anhörung der Mitglie-
derversammlung vorzeitig abberufen. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den Fällen vor, die 
in § 4 Abs. 3 Satz 2 näher beschrieben sind. 

 
(6) 1Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, min-

destens jedoch zweimal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. 2Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen auf mindestens zwei Tage verkürzt werden. 
3Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister 
oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter Angabe eines wichtigen Grundes 
verlangen. 4Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann in eigenem Ermessen an al-
len Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. 5Die Regelungen aus § 5 
Abs. 9 zur Änderung der Tagesordnung, § 5 Abs. 10 zum Fristenlauf der Ladung und zur Mitteilung 
von Änderungen der Kontaktdaten sowie § 5 Abs. 11 zur Beschlussfähigkeit gelten entsprechend. 

 
(7) 1Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift anzufertigen. 2Diese ist von der Orts-

brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister sowie von der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu un-
terzeichnen. 3Ist die Schriftwartin oder der Schriftwart nicht anwesend, erfolgt die Erstellung und 
Unterzeichnung durch eine andere anwesende Person. 4Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem 
Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz und der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadt-
brandmeister auf Anforderung zuzuleiten. 

 
§ 8 Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehren 
 
(1) 1Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht 

die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrand-
meister, das Stadtkommando, das Ortskommando oder die Ortsbrandmeisterdienstversammlung im 
Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. 2Insbesondere obliegen ihr: 

 
a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 
b) die Durchführung von Vorschlagsverfahren gemäß § 3 Abs. 3, 
c) Vorschlagswahlen der Ortskommandomitglieder gemäß § 7 Abs. 3 Buchst. d), g) und h) so-

wie weiterer Funktionsträgerinnen und Funktionsträger,  
d) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 
e) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern, 

 
(2) 1Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Be-

darf, mindestens jedoch einmal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe des Ortes und 
der Zeit sowie der Tagesordnung schriftlich oder durch elektronisches Dokument einberufen. 2Sie 
ist einzuberufen, wenn die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die Stadt Wolfsburg 
oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe eines wichtigen Grundes 
verlangen. 3Die Regelungen aus § 5 Abs. 9 zur Änderung der Tagesordnung, sowie § 5 Abs. 10 zum 
Fristenlauf der Ladung und zur Mitteilung von Änderungen der Kontaktdaten gelten entsprechend. 
4An der Mitgliederversammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teil-
nehmen. 5Angehörige anderer Abteilungen können teilnehmen. 
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(3) 1Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet. 
Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 2Bei 
Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue 
Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 3Auf die Beschlussfähigkeit der 
erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) 1Jeder Angehörige der Einsatzabteilung, mit Ausnahme der Doppelmitglieder, hat eine Stimme, die 

nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). 2Angehörige anderer Abteilungen haben 
beratende Stimme. 

 
(5) 1Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ge-

fasst. 2Bei einer Stimmengleichheit gilt dies als Ablehnung. 3Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-
gegebene Stimme und werden nicht gezählt. 4Es wird offen abgestimmt. 5Abweichend davon wird, 
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine geheime Abstimmung durchgeführt. 6In Per-
sonalangelegenheiten wird grundsätzlich eine geheime Abstimmung durchgeführt.  

 
(6) 1Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin 

oder dem Ortsbrandmeister und der Verfasserin oder dem Verfasser des Protokolls zu unterzeich-
nen ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift ist binnen vier Wochen nach der Versammlung der 
Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister sowie dem Geschäftsbereich Brand- und Kata-
strophenschutz zuzuleiten. 

 
§ 9 Verfahren bei Vorschlägen in der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehren 
 
(1) 1Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversamm-

lung der Ortsfeuerwehren erfolgt, wird geheim abgestimmt. 2Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der 
Stimmen erhält. 

 
(2) 1Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied 

vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. 2Wird die erforderliche 
Mehrheit wiederum nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt 
werden. 

 
(3) 1Über den der Stadt Wolfsburg nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das 

Ehrenbeamtenverhältnis zu berufende Führungskräfte (Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister 
sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter) wird entsprechend § 3 Abs. 3 abgestimmt. 2Wird eine 
Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen 
ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. 3Wird die erforderliche Mehrheit wiederum 
nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden. 

 
§ 10 Angehörige der Feuerwehr 
 
(1) Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr steht allen Menschen offen. 
 
(2) 1Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können, unabhängig von ihrer Eignung für Aufgaben in der 

Verwaltung, Organisation, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit und anderen unterstützenden Bereichen 
herangezogen werden. 2Diese Tätigkeiten sind integraler Bestandteil des Feuerwehrbetriebs. 

 
(3) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister legt in Abstimmung mit dem jeweiligen Mitglied 

die Verwendung dieses innerhalb der Ortsfeuerwehr unter Berücksichtigung ihrer oder seiner indivi-
duellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einsatzmöglichkeiten fest, um eine gleichberechtigte Teilhabe 
und einen optimalen Beitrag zum Feuerwehrdienst sicherzustellen. 

 
 
 
 



Jahrgang 23                             Amtsblatt Nr. 07 Wolfsburg, 20. Februar 2026 Seite 168 

 

 

 

§ 11 Angehörige der Einsatzabteilung 
 
(1) 1Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wolfs-

burg können Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr werden. 2Bei Minderjährigen ist die 
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 3Die Zugehörigkeit zur Einsatzab-
teilung endet mit Vollendung des 67. Lebensjahres. 4Ein Mitglied der Einsatzabteilung kann, wenn 
die Ortsfeuerwehr eine Altersabteilung hat, ab dem Tag der Vollendung des 55. Lebensjahres ohne 
Angabe von Gründen in die Altersabteilung übertreten. 

 
(2) Angehörige oder Angehöriger der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr, die bzw. der ausschließlich 

für Einsätze zur Verfügung steht, kann nach § 12 Abs. 2 NBrandSchG auch werden, wer als Vollmit-
glied der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört (Doppelmitgliedschaft). 

 
(3) 1Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. 

2Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmä-
ßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. 3Der Antrag muss außerdem von der für den Wohnsitz 
zuständigen Ortsfeuerwehr mitgezeichnet werden. 

 
(4) 1Der Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz behält sich vor, auch nach der Aufnahme 

eines Mitglieds in eine Ortsfeuerwehr ein Führungszeugnis nach Maßgabe gesetzlicher Regelungen 
anzufordern. 2Außerdem kann eine anlassbezogene Eignungsuntersuchung mit konkreter Frage-
stellung durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister angemeldet werden, was eine be-
gründete Darlegung der Eignungszweifel und eine freiwillige Mitwirkung des Mitglieds erfordert. 3Die 
Kosten hierfür trägt der Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz.  

 
(5) 1Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando. 2Die Ortsbrandmeiste-

rin oder der Ortsbrandmeister hat den Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz über den 
Aufnahmeantrag zu unterrichten. 

 
(6) Die aufgenommene Bewerberin oder der aufgenommene Bewerber wird von der Ortsbrandmeisterin 

oder dem Ortsbrandmeister als Feuerwehrfrau-Anwärterin oder Feuerwehrmann-Anwärter auf eine 
Probedienstzeit von einem Jahr verpflichtet. 

 
(7) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskom-

mando über die Bewährung nach der Probezeit.  
 
(8) 1Angehörige der Einsatzabteilung einer anderen niedersächsischen Freiwilligen Feuerwehr, die in-

folge Wohnsitzwechsels ihre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ihrer ehemaligen Wohn-
gemeinde aufgeben, können mit ihrem bisherigen Dienstgrad in eine Ortsfeuerwehr der Freiwilligen 
Feuerwehr Wolfsburg aufgenommen werden. 2Es gilt eine Probezeit von einem Jahr. 3Die bisher 
geleisteten Dienstzeiten werden anerkannt.  

 
(9) 1Angehörige der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr außerhalb Niedersachsens, die in-

folge Wohnsitzwechsels ihre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ihrer ehemaligen Wohn-
gemeinde aufgeben, können in eine Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg aufgenom-
men werden. 2Über die Anerkennung vorhandener Dienstgrade und Lehrgänge entscheidet das 
Stadtkommando. 

 
(10) 1Feuerwehrangehörige, die außerhalb ihres Wohnsitzes eine Mitgliedschaft in einer anderen Orts-

feuerwehr innerhalb der Stadt Wolfsburg anstreben, bedürfen der Genehmigung des Stadtkomman-
dos. 2In diesen Fällen sind der Lebensmittelpunkt, die Gewährleistung der Teilnahme am Einsatz-
dienst sowie die Qualifikation und Funktion der Antragstellerin oder des Antragsstellers die maßgeb-
lichen Kriterien. 3Die Entscheidung trifft das Stadtkommando nach einer Einzelfallprüfung. 

 
(11) 1Die jeweils gültige Satzung der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Mitglied zur Kenntnis zu geben. 2Es 

ist ein Ausweis zu beantragen und durch den Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zu 
erstellen. 
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§ 12 Angehörige der Altersabteilung 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie die Alters-

grenze von 67 Jahren erreicht haben. 
 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können ab dem Tag der Vollendung des 55. Lebensjahres ohne 

Angabe von Gründen in die Altersabteilung übertreten.  
 
(3) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos 

in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer 
nicht mehr ausüben können. 

 
(4) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen.  
 
(5) 1Angehörige der Altersabteilung können auf Anforderung der Ortsbrandmeisterin oder des Orts-

brandmeisters mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatzdienstes 
herangezogen werden. 2Beispielhafte Tätigkeiten hierfür sind die Brandschutzerziehung und -aus-
bildung, die Betreuung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, Arbeiten im und am Feuerwehrhaus, 
Teilnahme an Festumzügen, theoretische Ausbildung oder die Teilnahme an kameradschaftlichen 
Veranstaltungen. 3Bei praktischen Aufgaben dürfen keine gefährlichen oder körperlich anstrengen-
den Tätigkeiten verrichtet werden. 

 
§ 13 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 
(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. 
 
(2) 1Kinder aus der Stadt Wolfsburg können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebens-

jahres Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten vorliegt. 2Die Kinderfeuerwehr wird von der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeu-
erwehrwart geleitet. 3Näheres regelt die Ordnung für die Kinderfeuerwehr. 

(3) 1Jugendliche aus der Stadt Wolfsburg können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch 
nicht des 18. Lebensjahres Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilli-
gung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 2Die Jugendfeuerwehr wird von der Jugendfeuerwehrwar-
tin oder dem Jugendfeuerwehrwart geleitet. 3Näheres regelt die Ordnung für die Jugendfeuerwehr.  

 
(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vor-

schlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr. 
 
(5) 1Die Betreuerinnen und Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr sind verpflichtet, gemäß § 72a 

des Sozialgesetzbuches VIII ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, wenn sie in der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr tätig sind oder werden sollen. 2Der Personenkreis, für den diese Pflicht 
gilt, sowie die näheren Anforderungen und das Verfahren zum Umgang mit den erweiterten Füh-
rungszeugnissen, insbesondere im Hinblick auf etwaige Einträge, werden in einer gesonderten Ver-
fahrensanweisung geregelt. 

 
§ 14 Angehörige der Musikabteilung 
 
(1) Musikabteilungen können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. 
 
(2) 1Die Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. 2Die An-

gehörigen der Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Stadt Wolfsburg haben. 3Sie müs-
sen keinen Einsatzdienst leisten. 

 
(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 
(4) Näheres regelt die Ordnung für die Musikabteilung. 
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§ 15 Ehrenmitglieder der Ortsfeuerwehr  
 
1Ehrenmitglieder können Mitglieder der Ortsfeuerwehr oder Personen außerhalb der Ortsfeuerwehr unab-
hängig von ihrem Wohnsitz werden, die sich um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung ver-
dient gemacht haben. 2Sie werden auf Vorschlag des Ortskommandos durch die Mitgliederversammlung 
zu Ehrenmitgliedern der Ortsfeuerwehr ernannt. 
 
§ 16 Ehrenbrandmeisterinnen und Ehrenbrandmeister 
 
1Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg, die als Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte der Frei-
willigen Feuerwehr tätig waren, kann nach Anhörung des Stadtkommandos vom Rat der Stadt Wolfsburg 
die Bezeichnung „Ehrenbrandmeisterin" oder „Ehrenbrandmeister" verliehen werden, wenn sie in Ehren 
aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden sind. 2Die Betreffenden sollen:  
 

a) mindestens 18 Jahre als Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter tätig gewesen sein, 
b) mindestens den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht, 
c) mindestens das 60. Lebensjahr erreicht und 
d) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben. 

 
§ 17 Rechte und Pflichten 
 
(1) 1Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewis-

senhaft auszuführen. 2Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuer-
wehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 3Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen 
Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, kön-
nen auf Antrag durch das Ortskommando befristet beurlaubt werden. 4Während der Dauer der Be-
urlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als Angehöriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) 1Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sollen an dem für sie vorgesehenen Übungs-

dienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. 2Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 

 
(3) 1Die Angehörigen der Altersabteilung sollen an den für sie vorgesehenen Veranstaltungen und Ak-

tivitäten der Feuerwehr teilnehmen. 2Sie unterstützen die Feuerwehr im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und sollen die für die Altersabteilung geltenden Regelungen einhalten. 

 
(4) 1Die Angehörigen der Musikabteilung sollen an den vorgesehenen Proben, Auftritten und Veranstal-

tungen teilnehmen. 2Sie haben die im Rahmen der Aufgaben und Organisation der Musikabteilungen 
gegebenen Anweisungen zu befolgen. 

 
(5) 1Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Ge-

räte pfleglich und schonend zu behandeln. 2Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung 
von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Geräten kann die Stadt Wolfsburg den 
Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. 3Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes nicht 
getragen werden. 

 
(6) 1Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversi-

chert. 2Jedes Mitglied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beach-
ten. 3Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der oder 
dem Stadtsicherheitsbeauftragten sowie dem Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zu 
melden. 4Dies gilt auch für Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen 
sind. 5Unfälle mit tödlichem Ausgang oder einer schweren Verletzung (wie z. B. Knochenbrüche, 
schwere Verbrennungen, Amputationen, Schädel-Hirn-Trauma, schwere innere Verletzungen) sind 
der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister sofort zu melden. 6Gleichzeitig ist eine Mel-
dung an die Leiterin oder den Leiter des Geschäftsbereichs Brand- und Katastrophenschutz abzu-
geben.  

 



Jahrgang 23                             Amtsblatt Nr. 07 Wolfsburg, 20. Februar 2026 Seite 171 

 

 

 

(7) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten 
Eigentum entstanden ist, so ist der Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz zu informie-
ren. 

 
§ 18 Arbeitsschutzausschuss 
 
(1) Zur Beratung von Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung wird in der Freiwilligen 

Feuerwehr Wolfsburg ein Arbeitsschutzausschuss gebildet. 
 
(2) 1Der Ausschuss setzt sich aus der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister, der Stadtsi-

cherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten, der Kontaktsachbearbeitung Freiwil-
lige Feuerwehr, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt der 
Stadt Wolfsburg zusammen. 2Die Geschäftsbereichsleiterin oder der Geschäftsbereichsleiter Brand- 
und Katastrophenschutz ist jederzeit teilnahmeberechtigt. 3Bei Bedarf können weitere Personen in 
beratender Funktion dazu geladen werden. 

 
(3) 1Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. 2Die Sitzungen des 

Ausschusses werden von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet. 
 
 
 
 
§ 19 Verleihung von Dienstgraden 
 
(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung des § 11 Nds. FwVO 

in der jeweils gültigen Fassung verliehen werden. 
 
(2) 1Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Haupt-

feuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Orts-
brandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 2Die Verleihung bedarf der Zustimmung der 
Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters. 

 
(3) 1Die Verleihungen eines Dienstgrades ab „Brandmeisterin“ oder „Brandmeister“ sowie die Verlei-

hung eines Dienstgrades an Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr 
Wolfsburg vollzieht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister oder eine Vertreterin oder 
ein Vertreter des Stadtkommandos. 2Die Beförderung erfolgt auf Beschluss des Stadtkommandos.  

 
(4) Die Verleihung eines Dienstgrades wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. 
 
(5) Sämtliche Verleihungen von Dienstgraden sind dem Geschäftsbereich Brand- und Katastrophen-

schutz mitzuteilen. 
 
§ 20 Vorübergehende Freistellung aus wichtigem Grund 
 
(1) 1Ein Mitglied kann auf eigenen Wunsch und aus wichtigem Grund vorübergehend von seinen oder 

ihren Aufgaben entbunden werden und die Mitgliedschaft ruhen lassen. 2Die Entscheidung erfolgt 
im Einvernehmen mit der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister. 

 
(2) 1Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Ortskommandos mit einfacher Mehr-

heit vorübergehend von seinen oder ihren Aufgaben entbunden und die Mitgliedschaft ruhend ge-
stellt werden. 2Vor einer solchen Entscheidung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Anhö-
rung zu geben. 3Eine Freistellung ist schriftlich zu begründen und mindestens auf 3 und maximal auf 
6 Monate zu befristen. 4Die Freistellungsfrist kann in begründeten Fällen durch schriftliche Mitteilung 
an das Mitglied verlängert werden, sofern die Gründe nachvollziehbar dargelegt werden. 5Die Stadt-
brandmeisterin oder der Stadtbrandmeister ist in das Verfahren einzubeziehen. 
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(3) Ein wichtiger Grund nach Absatz 2 Satz 1 liegt vor, wenn das Verhalten des Mitglieds die Außenwir-
kung oder den Dienstbetrieb oder den innerbetrieblichen Ablauf der Ortsfeuerwehr erheblich beein-
trächtigt. 

 
§ 21 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

a) Austrittserklärung, 
b) Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, 
c) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde, 
d) Verwaltungsakt durch die Stadt Wolfsburg, 
e) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr oder Ortsfeuerwehr, 
f) Aufgabe des Wohnsitzes  
a) oder des ständigen Aufenthaltes in der Stadt mit dem Wegfall der regelmäßigen Verfügbar-

keit für den Einsatzdienst bei Angehörigen der Einsatzabteilung, 
g) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern, 
h) Ausschluss. 

 
(2) Die Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr über Absatz 1 

hinaus: 
 

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr, 
b) mit der nach Vollendung des 10. Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der Ju-

gendfeuerwehr, spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 
 
(3) Die Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 

hinaus: 
 

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr, 
b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der 

Einsatzabteilung, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 
 
(4) Der Austritt aus der Ortsfeuerwehr kann nur zum Quartalsende erfolgen. Er ist spätestens einen 

Monat vorher gegenüber der Ortsfeuerwehr schriftlich zu erklären.  
 
(5) Die Beendigung im Falle der Geschäftsunfähigkeit (Abs. 1 Buchst. b)) ist der gesetzlichen Vertreterin 

oder dem gesetzlichen Vertreter der oder des Betroffenen durch die Ortsbrandmeisterin oder den 
Ortsbrandmeister nach Anhörung des Ortskommandos schriftlich mitzuteilen. 

 
(6) 1Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der 

Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. 2Sie können in eine andere 
Abteilung der Ortsfeuerwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine Zugehö-
rigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(7) 1Mitglieder der Ortsfeuerwehr können aus der Ortsfeuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied: 
 

a) wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt, 
b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt, 
c) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten stört, 
d) den innerbetrieblichen Ablauf in der Feuerwehr stört, 
e) das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat, 
f) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist, 
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g) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche 
Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht an-
erkennt, 

h) entsprechend dem § 72a Sozialgesetzbuch VIII nach Einzelfallprüfung ein Tätigkeitsaus-
schluss vorliegt. 

(8) 1Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Ortsfeuerwehr beschließt das Orts-
kommando. 2Die Ausschlussentscheidung des Ortskommandos soll schriftlich dokumentiert und 
dem Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz angezeigt werden. 3Es soll dabei insbeson-
dere begründet werden, weshalb ein Ausschluss im konkreten Fall das geeignete, erforderliche und 
angemessene Mittel ist und nicht andere, mildere Maßnahmen, wie beispielsweise eine Abmahnung 
oder eine zeitlich befristete Freistellung in Betracht kommen. 4Das Verwaltungsverfahren wird durch 
die Stadt Wolfsburg geführt. 5Vor der Entscheidung über den Ausschluss aus der Ortsfeuerwehr ist 
dem Stadtkommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 6Die 
Ausschlussverfügung wird von der Stadt Wolfsburg erlassen, wenn von der Stadt Wolfsburg eben-
falls festgestellt wird, dass ein Ausschluss das geeignete, erforderliche und angemessene Mittel ist. 
7Der Ausschluss aus der Ortsfeuerwehr bedeutet zugleich den Ausschluss aus der Freiwilligen Feu-
erwehr Wolfsburg und wird dem oder der Betroffenen schriftlich mitgeteilt. 

 
(9) 1Mitglieder der Ortsfeuerwehr können, wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, 

von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den Ausschluss 
vorübergehend von ihren Aufgaben freigestellt werden. 2Währenddessen ruhen ihre Rechte und 
Pflichten als Mitglied. 

 
(10) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Ortsfeuerwehr ist dem Geschäftsbereich 

Brand- und Katastrophenschutz mitzuteilen. 
 
(11) 1Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes aus einer Ortsfeuerwehr sind innerhalb einer Woche 

Dienstkleidung, Dienstausweis, Schlüssel, Funkmeldeempfänger einschließlich Zubehör, Ausrüs-
tungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände an 
die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister oder einer beauftragten Person zurückzugeben. 
2Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den 
Empfang der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer 
der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus und übergibt die Gegenstände zeitnah an den Geschäfts-
bereich Brand- und Katastrophenschutz. 

 
(12) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 11 Satz 1 von dem 

ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Mahnung durch die Ortsbrandmeisterin oder den Orts-
brandmeister innerhalb von zwei Wochen nicht zurückgegeben, meldet die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister den Vorfall an den Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz. 

 
§ 22 Erlass von Ordnungen 
 
(1) 1Zur Regelung der spezifischen Belange einzelner Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Wolfs-

burg können Ordnungen erlassen werden. 2Diese sind Bestandteil der internen Organisation und 
konkretisieren die in der Satzung festgelegten Grundsätze. Folgende Ordnungen werden geführt: 

 
a) Die Ordnung für die Kinderfeuerwehr, 
b) Die Ordnung für die Jugendfeuerwehr, 
c) Die Ordnung für die Musikabteilung. 

 
(2) Das Stadtkommando hat die Verantwortung und die alleinige Befugnis Ordnungen im Rahmen der 

Freiwilligen Feuerwehr zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
(3) Die Ausarbeitung eines Ordnungsentwurfes und die Überarbeitung bereits erlassener Ordnungen 

erfolgt in den jeweiligen Abteilungen. 
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(4) 1Das Stadtkommando ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung der Ordnungen sicherzustellen, dass 
diese im Einklang zu den Bestimmungen der Satzung sowie den geltenden gesetzlichen Vorgaben 
stehen. 2Sie dürfen deren Regelungen weder widersprechen noch diese erweitern oder abändern. 

 
(5) Ordnungen treten nach der Genehmigung mit ihrer schriftlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(6) Die Ordnungen sind allen Mitgliedern zugänglich zu machen. 
 
 
 
§ 23 Dienstanweisungen 
 
(1) Zur Gewährleistung eines geordneten Dienstbetriebs und der Einsatzbereitschaft können das Stadt-

kommando und das Ortskommando im Rahmen ihrer Zuständigkeit verbindliche Dienstanweisungen 
erlassen.  

 
(2) Dienstanweisungen dürfen nicht gegen die Satzung oder geltende Ordnungen verstoßen und sind 

den betroffenen Mitgliedern in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
 
§ 24 Übergangsregelungen 
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung gelten folgende Übergangsregelungen: 
 

1. Die Amtszeit aller in § 4 Abs. 1 aufgeführten unbefristet ernannten Führungskräfte, die bereits 
länger als 4 Jahre im Amt sind, endet mit Inkrafttreten dieser Satzung. Innerhalb von 12 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Satzung sind diese Führungskräfte neu zu ernennen. Bis zu den Er-
nennungen gilt eine Übergangsfrist, in der die unbefristet ernannten Führungskräfte ihre Aufga-
ben weiterhin wahrnehmen. 

 
2. Zivilpersonen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung als Kinderfeuerwehrwartin 

oder Kinderfeuerwehrwart eingesetzt sind, dürfen diese Funktion weiterhin ausüben, wobei die 
Vorgaben der Ordnung für die Kinderfeuerwehr zu berücksichtigen sind. 

 
3. Mit Wirksamkeit der vom 8. April 2025 erlassenen Änderung der Nds. FwVO sind auf Landes-

ebene neue Dienstgrade und Dienstgradabzeichen eingeführt worden. Bis zu dem von der Stadt 
Wolfsburg festgelegten Zeitpunkt der Umstellung auf die neuen Dienstgrade bleibt die Verlei-
hung der bisherigen Dienstgrade ab Löschmeister dem Stadtkommando vorbehalten. 

 
§ 25 Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 20.02.2026 in Kraft. 2Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Frei-
willige Feuerwehr in der Stadt Wolfsburg vom 06.05.2009 außer Kraft. 
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Ausschuss- und Ortsratssitzungen 
 
 
 
Bekanntmachung der 26. Sitzung des Sportausschusses am Dienstag, den 24.02.2026 um 
16:00 Uhr im Rathaus A, Sitzungszimmer 1, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 20.01.2026 
 

 
 

3 Zuschüsse für Bestandssicherungsmaßnahmen sowie für die 
Beschaffung von Sport(platzpflege)geräten über 2.500 € 
 

V 2026/1401 
 

4 Kommunalinvestitionsförderung (KIP III) 
Hier: Investitionszuschuss für Beschaffung eines Albano-Systems sowie 
einer Startanlage nebst Zeitmessung 
 

V 2026/1420 
 

5 Berichte 
 

 
 

5.1 Übersicht zu den baulichen Maßnahmen im Geschäftsbereich Sport 
(Ampelbericht) 
 

B 2026/0137 
 

6 Kenntnisgaben 
 

 
 

6.1 Schriftliche Kenntnisgabe zum Antrag A 2025/0318 - Entgelterhöhung der 
Fachangestellten für Bäderbetriebe 
- wird nachgereicht - 
 

 
 

6.2 Berichterstattung über das Antrags- und Beschlusscontrolling - Stand 
09.02.2026 
 

K 2026/0737 
 

7 Anträge der Fraktionen 
 

 
 

8 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

8.1 Anfrage an den Sportausschuss: EU-Fördermittel für Vereine 
 

F 2026/0118 
 

9 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der 26. Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch, den 25.02.2026 um 
16:00 Uhr im Rathaus A, Sitzungszimmer 1, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung am 21.01.2026 
 

 
 

3 Berichte 
 

 
 

4 Kenntnisgaben 
 

 
 

4.1 Schriftliche Kenntnisgaben 
 

 
 

4.2 Mündliche Kenntnisgaben 
 

 
 

5 Anträge der Fraktionen 
 

 
 

5.1 Räume für das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) und 
die Musikschule 
Wolfsburg in der Goetheschule 
 

A 2025/0295 
 

6 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

7 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Migration und Integration am  
Donnerstag, den 26.02.2026 um 16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Porschestraße 
49, 38440 Wolfsburg.  
  
Tagesordnung:  

Öffentlicher Teil  
  
  Eröffnung der öffentlichen Sitzung    

    

1 Einwohnerfragestunde    
    

2 Berichte    
    

2.1 Sudanesisches Haus für die Region Braunschweig-Helmstedt-   
Gifhorn-Wolfsburg e.V.   mündlcher Bericht  
  

2.2 MigrantenElternNetzwerk Wolfsburg – Rückblick 2025 und Ausblick    
2026   mündlicher Bericht  
  

3 Kenntnisgaben    
    

4 Anträge der Fraktionen    
    

5 Beantwortung von Anfragen    
    

6 Anfragen und Anregungen    
    

  Schließung der öffentlichen Sitzung    
    

  
Dokumentende  
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Bekanntmachung der 22. Sitzung des Ortsrates Nordstadt am Dienstag, den 24.02.2026 um 
18:00 Uhr im Stadtteil Nordstadt, Mehrgenerationenhaus, Hansaplatz 17, 38448 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 02.02.2026 
 

 
 

3 Kenntnisgaben 
 

 
 

3.1 Vorstellung des neuen Kontaktbereichsbeamten für die Nordstadt 
 

 
 

3.2 Widmung der Fortführung der Straße „In den Allerwiesen“ im Bereich der 
Berliner Brücke 
 

V 2025/1369 
 

4 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

5 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

5.1 Beantwortung von TOP 2.1 vom 25.11.2025 - 
Erweiterung der Peter-Pan-Schule 
 

 
 

6 Ortsratsmittel 
 

 
 

6.1 Bericht der Ortsbürgermeisterin über die getätigten Ausgaben in  
2025 
 

 
 

6.2 Entlastung der Ortsbürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2025 
 

 
 

6.3 Vorschläge zur Verwendung der Haushaltsmittel in 2026 
 

 
 

6.4 Vorschläge zur Verwendung des Maßnahmenbudgets nach §93  
NKomVG in 2026 
 

 
 

7 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der 19. Sitzung des Ortsrates Hattorf/Heiligendorf am Dienstag, den 
24.02.2026 um 19:00 Uhr im OT Hattorf, St. Nicolai Kirchengemeinde, Lindenberg 6, 38444 
Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 11.11.2025 
 

 
 

3 Kenntnisgaben 
 

 
 

3.1 Beantwortung Anträgen 
 

 
 

3.1.1 Top.: 8.1 vom 16.09.2025 
Bordsteinabsenkung Kirche Heiligendorf 
 

 
 

3.2 Anfragen gem.: § 10 (2) Geschäftsordnung 
für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die  
Ausschüsse und Ortsräte 
der Stadt Wolfsburg 
 

 
 

3.2.1 Ortsratsmitglied Popihn (PUG) 
Sportmilliarde 
 

 
 

3.2.2 Schäden an der GS Schunterwiesen Standort Heiligendorf 
Anfrage Ortsbürgermeister Meiners 
 

 
 

3.2.3 Anfrage Container vor der MZH Heiligendorf 
Ortsbürgermeister Meiners 
 

 
 

3.3 Heizungsausfall Kita Heiligendorf 
 

 
 

4 Wertstofftonnen 
Bericht der WAS Wolfsburg 
 

 
 

5 Baumpflanzungen im Ortsratsgebiet 
Geschäftsbereich Grün 
 

 
 

6 Ortsratsmittel 
 

 
 

6.1 Bericht des Ortsbürgermeisters über die getätigten Ausgaben in 2025 
 

 
 

6.2 Entlastung von Herrn Ortsbürgermeister Meiners über die Haushaltsmittel 
2025 
 

 
 

6.3 Verteilung der Haushaltsmittel 2026 über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

6.4 V 2023/ 0461 Rahmenrichtlinie „Eigenes Ortsratsbudget für Maßnahmen 
nach § 93 Abs. 2 Satz 4 NKomVG 
 
 

 
 

6.4.1 Bücherschrank für Hattorf 
 

 
 

7 Anträge des Ortsrates 
 

 
 



Jahrgang 23                             Amtsblatt Nr. 07 Wolfsburg, 20. Februar 2026 Seite 224 

 

 

 

7.1 Antragscontrolling 
 

 
 

7.2 Beleuchtung Lindenberg  
Antrag der PUG Fraktion im Ortsrat Hattorf/ Heiligendorf 
 

 
 

8 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

8.1 Sitzung vom  14.05.2024 
Top.: 8.2 
Eingestürzter Brunnen 
 

 
 

8.2 Sitzung vom  
16.09.2025 Top.: 4 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heinenkamp-West" - Planungsbeschluss 
- Zustimmung zur Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen gem. § 
117 NKomVG 
 

 
 

8.3 Sitzung vom 11.11.2025 
Top.: 1.2 
Beschilderung von Wald- und Freizeitwegen 
 

 
 

8.4 Sitzung vom 11.11.2025 
Top.: Einwohnerfragestunde 
Bücherschrank/ Aushangkasten in Hattorf 
 

 
 

9 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der 30. Sitzung des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld am Donnerstag, den 
26.02.2026 um 18:30 Uhr im OT Sülfeld, Ortsfeuerwehr Sülfeld, Lärchenweg 9, 38442 Wolfs-
burg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 14.01.2026 
 

 
 

3 Polizeistation Fallersleben 
Leiter Dirk Schröder 
 

 
 

4 Kenntnisgaben 
 

 
 

4.1 Anfrage gem.: § 10 (2) Geschäftsordnung für den Rat, den 
Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und Ortsräte der Stadt Wolfsburg 
 

 
 

4.1.1 Eulenschule Fallersleben 
Anfrage Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting 
 

 
 

5 Einrichtung von Kinderbeauftragten in Ortsräten / 
Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ der Stadt Wolfsburg 
 

V 2025/1361-1 
 

6 Ortsratsmittel 
 

 
 

6.1 Bericht des Ortsbürgermeisters über die getätigten Ausgaben in 2025 
 

 
 

6.2 Entlastung von Herrn Ortsbürgermeister Schlichting über die 
Haushaltsmittel 2025 
 

 
 

6.3 Verteilung der Haushaltsmittel 2026 über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

6.4 V 2023/ 0461 Rahmenrichtlinie „Eigenes Ortsratsbudget für Maßnahmen 
nach § 93 Abs. 2 Satz 4 NKomVG 
 

 
 

7 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

7.1 Antragscontrolling 
 

 
 

8 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

9 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

 
Dokumentende 
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Bekanntmachung der 21. Sitzung des Ortsrates Hehlingen am Donnerstag, den 26.02.2026 
um 18:30 Uhr im OT Hehlingen, Mehrzweckhalle, Zum Sportplatz 11, 38446 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 20.11.2025 
 

 
 

3 Kenntnisgaben 
 

 
 

4 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

5 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

5.1 Beantwortung von TOP 1.1 vom 20.11.2025 - 
Falschparker Bergstraße 
 

 
 

5.2 Beantwortung von TOP 1.2 vom 20.11.2025 - 
LKW Verkehr durch den Ort Hehlingen 
 

 
 

5.3 Beantwortung von TOP 8.1 vom 20.11.2025 - 
Beschädigte Straße -Katthagen- 
 

 
 

6 Ortsratsmittel 
 

 
 

6.1 Bericht der Ortsbürgermeisterin über die getätigten Ausgaben in  
2025 
 
 

 
 

6.2 Entlastung der Ortsbürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2025 
 

 
 

6.3 Vorschläge zur Verwendung der Haushaltsmittel in 2026 
 

 
 

6.4 Vorschläge zur Verwendung des Maßnahmenbudgets nach §93  
NKomVG in 2026 
 
 

 
 

7 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich 
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12. 
August 2005 (BGBl. I S. 2354). 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 
Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 

Datum des Bescheides 
 

Svenja Osten 
 

Barnstorfer Weg 6   
38444 Wolfsburg 

 

01-13 - WOB S 2297  

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 20.02.2026.  
Der Bescheid gilt am 09.03.2026 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 18.02.2026 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
Riewaldt 
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Öffentliche Zustellung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12. 
August 2005 (BGBl. I S. 2354). 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 
Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 

Datum des Bescheides 
 

Benjamin Butzin 
 

An der Teichbreite 35   
38448 Wolfsburg 

 

01-13 - WOB IV 15  

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 20.02.2026.  
Der Bescheid gilt am 09.03.2026 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 18.02.2026 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
Riewaldt 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Betroffene/r: Grancea, Nicolae 
 
Letzte bekannte Anschrift: Mittelweg 14, 38442 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990101892859 
 
Datum des Bescheides: 28.01.2026 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Schielke 


